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Wien ,amFreitag ,den5 .August1927. ZweiteAusgabe

DerPolizeiberichtimgemeinderätlichenUntersuchungsausschuss.Dievom
GemeinderateingesetzteKommissionzur Untersuchungder Ereignissevom

15 .JulihieltheutewiedereineSitzungab .Indieserwurdeeinumfang-¬
reicherBerichtderPolizeidirektionüberdieEreignissevorgelegt.So-¬
dannwurdederFragenkomplexbestimmt,mitdemsichdieKommissionin
dennächstenSitzungenbeschäftigenwirdDieKommissionwirdinder
nächsten WochevomDienstag ,den 9 .Augustan ,täglich Sitzungenabhalten .

DieGemeindeschutzwacheunddie Gemeindewache.AufGrunddesGemeinde-¬
ratsbeschlussesvom30 .Juli
1927hatderBürgermeisterheutefolgendeDurchführungserlassebetref-¬
fenddieAuflösungderGemeindeschutzwacheunddieAufstellungderzur
BesorgungdesWachdienstesin denstädtischenAemtern,AnstaltenundBe-¬
triebenbestimmtenGemeindewacheandieMagistrasdirektiongerichtet:
ErsterErlass : MitGemeinderatsbeschlussvom30 .Juli 1927wurdedieVer-¬
fügung des Bürgermeisters nach Paragraph 96 der Gemeindeverfassung ,be - ¬

treffend die Errichtungeiner Gemeindeschutzwachegenhmigt .Zugleich
wurdenErgänzungenundAbänderungendieserVerfügungbeschlossen .Auf
GrundderdemBürgermeisterdurchdieseBeschlüsseerteiltenErmächti
gungverfügeichhiemitdieAuflösungdernachParagraph96derGe-¬
meindeverfassungfür die Tageder Gefahrerrichteten Gemeindeschutzwa¬

che .DasDienstverhältnissder Angehörigender Gemeindeschutzwachehat
spätestensmit18. August1927zuenden .DieAusscheidungausdemDienst
erfolgtlängstensmitdiesemTage.
ZweiterErlass :InDurchführungdesGemeinderatsbeschlussesvom30 .Juli
1927ordneichfolgendesan :I .NachdemGemeinderatsbeschlussisteine
Gemeindewacheaufzustellen .IhreAufgabeist dererforderlicheWach-und
OrdnungsdienstindenstädtischenAmtern,Anstalten,BetriebenundUnterz
nehmungen,insbesonderein denGartenanlagen ,FriedhöfehMarkthallen,
MärktenundSchlachthäusern ,dannauf denstädtischenBauten ,denstädti -¬
schenGrundstücken ,jedochmit Ausmhmeder Strassen ,GassenundPlätze ,
undin den städtischen Forsten innerhalb des WienerGemeindegbbietes .
Ferner kann sie zu Erhebungsdiensten und zur UeberwachungderEinhal - ¬

tungder landesgesetzlichenVorschriftenbetreffenddie Kinosundeven-¬
tuell anderervonnunan erlassener LandesgesetzlicherVorschriften
verwnedetwerden .Imübrigenbleiben die Aufgabender Bundespolizeiun- ¬
berührt ,insbesondereobliggtderGemeindewacheauchnichtmehrdiesei-¬
nerzeit der GemeindeschtuzwachezugewieseneAufgabefür RuheundOrd-¬
in den Strassen

nung/zusorgen .II .DieWachegliedert sich in folgendeAbteilungen :Er- ¬
stensdie Marktwache ,die in UnterstützungdesDienstesderMarktauf-¬
sichsorganefürdenOrdnungs-undWachdienstaufdenMärktenundin
denMarkthallenzudienenhat ,zweitensdieAmtswachd ,diedenOrdnungs-¬
dienst in den Aemtern mit starkem Parteienverkehr ,insbesondere in den

Fürsorgeinstituten,imWohnungsamt,beidenArbeitslosenauszahlungen ,im
InvalidenamtundimObdachlosenheimzubesorgenhat ,drittensdieBe-¬
triebswacheundzearfürdiea )Gaswerke,BIElektrizitätswerke,cWasser-¬
leitung ,distädtischen Bäder,e )Friedhöfe ,Gartenanlagenundsonstigen

städtischenEinrichtungenderimPunktI bezeichnetenArt ,soweitsie
imPunktIInichtbereitsaufgezähltsind.

DieAnzahlderjederAbteilungSuzuweisendenbestimmtim
EinvernehmenmitdemChefderWachedieMagitratsdirektion.DieseZahl

ist ,umfürKrankheitenundsonstigeDienstesverhinderungenvorzusor-¬
gen ,umzehnProzenthöhrezuhalten ,als dertatsächlicheBedarf .Die
Gesamtzahlaller Wacheangehörigen ,die auf dasgeringstezubeychrän-¬
kenist ,darf keinesfallsdenvomGemeinderatmiteintausendMannbe-¬
st immtenHöchststandübersteigen .ImBedarfsfallkanneineVerschie-¬
bungzwischendeneinzelnenAbteilungenstattfinden .

III .UmdieAufnahmein dieGemeindeachekannsichjeder
österreichischeBundesbürgerimAlterzwischen22und36Jahren ,der
unbescholtenist unddienötigephysischeEignungundBildungbe-¬
sitzt,bewerben .Ueber die Anstellung entscheidet der Bürgermeister .Die

AnträgestelltderPersonalreferentimEinvernehmenmitdemMagistratz
direktorunddemChefderWache.

IV .DasKommandoüberalleAbteilungenderWacheobliegtden
ChefderWache.MitdieserFunktionwirdderBranddirektorbetraut.

I .FallsdieAngehörigenderGemeindewacheinErfüllung
ihrer obenbezeichnetenAufgabenPersonenanhaltenmüssen ,so habensie
sie sofort demnächstenSicherheitswachbeamtenoder ,falls einsolcher
nichtin derNäheist ,dernächstenWachstubezuübergeben,wobeidem
übernehmendenSicherheitswachorganderTatbestand,derderAnhaltung
zugrundelag,mitzuteilenist .

VI.Dasnähere,insbesondereüberdieAngelobung,dieSchu¬
lung,dieAhndungvonPflichtverletzungen ,wirddurchdieOrganisations -¬
vorschriftbestimmtwerden.
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